
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1977/4/28 2Ob61/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.04.1977

Norm

ABGB §1304 BIIc

StVO §7 Abs2 IIIc

StVO §20 ID

StVO §60 Abs3

Rechtssatz

Verschuldensteilung 3 : 1 zu Lasten eines Personenkraftwagenlenkers der bei äußerst ungünstigen Sichtverhältnissen

mit weit überhöhter Geschwindigkeit einen Motorradfahrer, der sein Motorrad infolge Defektes unbeleuchtet in einem

Abstand von 0,50 Meter zum rechten Fahrbahnrand schiebt, niederstößt.

Entscheidungstexte

2 Ob 61/77

Entscheidungstext OGH 28.04.1977 2 Ob 61/77

Schlagworte

Auto Pkw Kfz
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